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Vorwort

Maschinenunfälle vor Gericht bedeutet Ankläger und Angeklagte

sowie Kläger und Beklagte vor Richtern – es sind verklagende,

verteidigende und verfügende Personen beteiligt, die nach

Unfällen von verletzten oder verstorbenen Personen Urteile

erkämpfen und empfangen und die dabei relevanten Sicherheits-

und Rechtsfragen einschätzen und entscheiden.

Die Parteien vor Gericht sind Unternehmen als juristische

Personen und Unternehmensmitarbeiter als natürliche Personen,

denn nur echte Menschen können nach Maschinenunfällen

Personenschäden erleiden. Das Unternehmenspersonal ist sehr

häufig auch (strafrechtlich) angeklagt oder (zivilrechtlich)

beklagt – von Geschä�sführern und Vorständen

(Unternehmensleitung) über Bau-, Betriebs-, Abteilungs- und

Entwicklungsleiter (Führungskrä�e), Meister, Schichtführer und

Vorarbeiter (Vorgesetzte) bis hin zum Konstrukteur,

Maschineneinrichter, Maschinenbediener und -instandhalter und

zu anderen unfallverursachenden Beschä�igten, kurz: alle in der

Linie der Unternehmenshierarchie mit Ausführungs-,

Entscheidungs- und Leitungsbefugnissen. Nicht selten tri� es

auch Berater und Unterstützer mit Stabsfunktion – Fachkrä�e für

Arbeitssicherheit und sogar Sicherheitsbeau�ragte. In diesem



Buch gibt es kaum eine Position, die nicht in der einen oder

anderen Form in einem Gerichts- oder staatsanwaltscha�lichen

Ermittlungsverfahren beteiligt war – auch etwa als Zeugen.

Maschinenunfälle werden in den unterschiedlichsten Varianten

rechtlich beleuchtet. Die Sachverhaltskonstellationen vor

Gericht sind insbesondere:

       Staatsanwälte können Unternehmensmitarbeiter wegen

Stra�aten anklagen – insbesondere wegen fahrlässiger

Körperverletzung und fahrlässiger Tötung.

       Geschädigte können auf Schadensersatz und

Schmerzensgeld klagen – gegen den Hersteller, gegen den

Betreiber oder gegen Beau�ragte, etwa

Sicherheitsingenieure oder Instandhalter und dabei

insbesondere externe Dienstleister.

       Versicherungen können auf Erstattung ihrer

(Sozial-)Versicherungsaufwendungen klagen – insbesondere

Berufsgenossenscha�en gegen Maschinenhersteller oder

gegen das betreibende Unternehmen und schließlich auch

gegen Unternehmenspersonal und externe Berater und

Unterstützer.

       Aufsichtsbehörden können nach Maschinenunfällen mit

Anordnungen bzw. Verwaltungsakten den öffentlich-

rechtlichen Arbeitsschutz durchsetzen – das gehört zum

Verwaltungsrecht.

       Arbeitgeber können nach Maschinenunfällen Arbeitnehmer

wegen ihres Fehlverhaltens abmahnen und kündigen oder

von ihnen Schadensersatz verlangen – das gehört zum

Arbeitsrecht.



       Kaufende Betreiber können gegen verkaufende Hersteller bei

Sachmängeln Gewährleistungsansprüche haben – das

gehört zum Vertragsecht.

Die Rechtsvorschri�en, die Gerichte anwenden, stammen

insbesondere aus zwei Quellen:

       In der Rechtsprechungspraxis kommt erstaunlich selten

spezifisches „Maschinen“-Recht zur Anwendung – also die

EG-Maschinenrichtlinie für die Produktsicherheitspflichten

des Herstellers und die Betriebssicherheitsverordnung für

die Arbeitssicherheitspflichten des Arbeitgebers.

       In den Urteilen werden die erforderlichen Abwägungen und

Bewertungen zur Sicherheitstechnik häufig allein mit

allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu Sicherheitspflichten

vorgenommen – also in Konkretisierung der zivilrechtlichen

Verkehrssicherungspflichten und strafrechtlichen

Garantenpflichten.

Aus juristischer Sicht ist ein Satz des amerikanischen Juristen

Oliver Wendell Holmes Jr. besonders wichtig: „Als Juristen haben

Sie die Aufgabe, das Verhältnis Ihres speziellen Falles zum ganzen

Universum zu sehen.“ Das für Maschinenunfälle geltende

Rechtsuniversum besteht nicht nur – und noch nicht einmal

primär – aus der Maschinenrichtlinie und der

Betriebssicherheitsverordnung. Juristen gehen von sehr

allgemein formulierten Anspruchsgrundlagen und

Stra�atbeständen aus, in deren Rahmen erst konkretes

Maschinenrecht relevant wird – wenn es denn überhaupt

herangezogen wird. Mit den 40 analysierten Gerichtsurteilen wird

deutlich, dass es bei diesen allgemeinen Rechtsprinzipien nicht

um graue Theorie geht, sondern um farbige

Rechtsprechungspraxis, die bisweilen auch kunterbunt im Sinne



von uneinheitlich ist. Mit der Analyse der Gerichtspraxis kann

man auch einschätzen, was im Ernstfall „real“ gefordert wird.

Holmes meinte sogar, dass „Recht nichts anderes ist als die

richtige Voraussicht dessen, was die Gerichte sagen werden“.

Die 40 Beispiele aus der Rechtsprechungspraxis zeigen, dass ein

Spruch, für den Juristen häufig verspottet werden, sehr wahr ist:

Es kommt darauf an! Es kommt immer auf alle relevanten

Tatsachen des zu beurteilenden Sachverhalts und Unfalls mit

seinen teilweise extrem vielen und häufig unterschiedlich

gewerteten Einzelheiten an – das ist selbstverständlich, und es

muss so sein. Wegen dieser Relevanz der Einzelfallumstände ist

die Berücksichtigung und genaue Studie der Gerichtsurteile

nötig, weil trotz zahlreicher allgemeiner Aussagen, die ich etwa in

meinem Buch „Technik-Verantwortung – Sicherheitspflichten

der Ingenieure und Fachkrä�e und Organisation und Aufsicht

durch das Management und Führungskrä�e“ zusammenfasse,

immer auch der konkrete Kontext entscheidend ist. Daher habe

ich in meinen Urteilsanalysen nur selten juristische und

technische Einzelheiten weggelassen. Die entscheidenden

Urteilspassagen sind (nahezu) unverändert wiedergegeben und

kursiv gedruckt, um den juristischen Originalton zur Verfügung zu

stellen. Denn selbstverständlich ist es häufig auch umstritten,

welche Umstände relevant sind bzw. welche Umstände welches

Gewicht haben im Vergleich zu anderen Umständen – und es

besteht die Gefahr, dass gerade die Umstände ungesagt bleiben,

die ein anderer Blick auf den Fall als die wesentlichen und

entscheidungsrelevanten Punkte erachtet hätte und daher

betrachten will. Der Nachteil der ungekürzten Wiedergabe ist,

dass die Fallbesprechungen dann teilweise recht lang sind. Aber:

Kurz und prägnant und dem Leser ein eigenes und vollständiges

„Urteil“ erlaubend, ist mir nicht möglich.



„Recht ist zu wichtig, um es allein den Juristen zu überlassen“ – so

sagte es der englische Jurist Herbert Lionel Adolphus Hart. In

diesem Sinne bitte ich Sie, alle meine Aussagen (nicht nur die mit

technischem Bezug) kritisch zu prüfen und die rechtlichen

Aussagen kritisch zu hinterfragen – und ich bitte um Feedback an

info@rechtsanwalt-wilrich.de oder wilrich@hm.edu.

Münsing und München,

Frühjahr 2022

Thomas Wilrich

(www.rechtsanwalt-

wilrich.de)

mailto:info@rechtsanwalt-wilrich.de
mailto:wilrich@hm.edu
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